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Kommission für Benutzung 
 
Ergebnisprotokoll der 13. Kommissionssitzung vom 12.07.2007 
Stand: 16.08.2007 
 
Ort: Bayerische Staatsbibliothek 
Datum: 12.07.2007, 10:15 Uhr bis 15:00 Uhr 
Protokoll: Frau Schenker 
Teilnehmer: Herr Dr. Gillitzer (BSB; Vorsitz), Herr Dr. Hilpert (BSB), Frau Dr. Pfister (LB Coburg), Frau 

Schenker (UB Erlangen-Nürnberg) 
Gäste: Frau Knaf (BSB), Herr Groß (Verbundzentrale), Herr Dr. Hägele (UB Augsburg), Frau Dr. 

Hutzler (UB Regensburg), Herr Dr. Leiß (UB TU München), Frau Rühmer (BSB), Herr Dr. 
Rupp (UB BW München), Frau Söllner (UB LMU München), Herr Dr. Vogel (UB Eichstätt-
Ingolstadt), Herr Dr. Weber (RZ Univ. Bayreuth) 

 

1. Formalia 
1.1. Protokollführung 

2. Diskussion über die Konsequenzen der Änderung des Urheberrechts auf die Fernleihe 
2.1. Auslegung des §53a UrhG in Bezug auf das aktuelle Fernleih-Verfahren in Bayern und 

weiteres Vorgehen 

2.2. Mögliche Ausweitung der elektronischen Fernleihe  

3. Altbestandszertifikat 
4. Umfrage Roter Leihschein 
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Nr. Typ Ergebnisse Zu erledigen
durch/bis 

1.1.  

B 

F 

Protokollführung 

Das Protokoll führt Frau Schenker. 

Frau Söllner bemängelt, dass die Gäste außerhalb der KB, die 
ausnahmsweise an dieser erweiterten Sitzung teilnehmen, den 
Gesetzestext nicht erhalten haben. 

Der Text stand erst sehr kurzfristig zur Verfügung, die entschei-
denden Teile wurden während der Sitzung verteilt. 
 

 

2.1. Info 

Fr. Knaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diskussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§53a UrhG Kopienversand auf Bestellung 

Der Text der neuen Vorschrift, wie sie vom Bundestag verab-
schiedet wurde, wird vorgestellt. Zwar muss das Gesetz noch den 
Bundesrat passieren (voraussichtlich im Herbst 2007), doch ist es 
im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen bereits jetzt sinnvoll, 
dass die KB sich damit befasst. 
 
Text: 

„(1) Zulässig ist auf Einzelbestellung die Vervielfältigung und 
Übermittlung einzelner in Zeitungen und Zeitschriften erschienener 
Beiträge sowie kleiner Teile eines erschienenen Werkes im Weg 
des Post- oder Faxversands durch öffentliche Bibliotheken, sofern 
die Nutzung durch den Besteller nach § 53 zulässig ist. Die 
Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger elektronischer Form 
ist ausschließlich als grafische Datei und zur Veranschaulichung 
des Unterrichts oder für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung zulässig, soweit dies zur Verfolgung nicht gewerbli-
cher Zwecke gerechtfertigt ist. Die Vervielfältigung und 
Übermittlung in sonstiger elektronischer Form ist ferner nur 
dann zulässig, wenn der Zugang zu den Beiträgen oder kleinen 
Teilen eines Werkes den Mitgliedern der Öffentlichkeit nicht 
offensichtlich von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl mittels einer 
vertraglichen Vereinbarung zu angemessenen Bedingungen 
ermöglicht wird. 

(2) Für die Vervielfältigung und Übermittlung ist dem Urheber eine 
angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch 
eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.“ 

 

Es schließt sich eine Diskussion zur Auslegung der neuen Vor-
schrift und ihrer Konsequenzen an. Folgende Punkte sind heraus-
zuheben: 

• Bisher wurde die Kopienfernleihe auf Gewohnheitsrecht ge-
stützt. Mit §53a UrhG besteht jetzt eine gesetzliche Regelung. 

• § 53a Abs. 1 Satz 1 UrhG bezieht sich auf die konventionelle 
FL (Post/Faxversand), die weiter so betrieben werden kann, 
wie bisher. In der Runde ist man sich einig darüber, dass die 
Zulässigkeit nach §53 UrhG im Hinblick auf den privilegierten 
Zweck wohl nur über eine Selbstauskunft festgestellt werden 
kann und der bestellende Benutzer unter diesem Aspekt die 
Verantwortung für die Einhaltung des Urheberrechts trägt. 
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Dr. Leiß 

Info 
 

§ 53a Abs. 1 Satz 2 UrhG regelt den Kopienversand in sonstiger 
elektronischer Form, der gewissen Einschränkungen unterworfen 
ist.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die in Bayern mit 
Medea praktizierte Kopienfernleihe unter § 53 Abs. 1 Satz 1 oder 
unter § 53 Abs. 1 Satz 2 UrhG zu subsumieren ist. 

Im Lauf der Diskussion zeichnet sich ab, dass nach Ansicht der 
Kommission die in Bayern praktizierte Kopienfernleihe unter § 53 
Abs. 1 Satz 1 UrhG fallen dürfte und damit ohne weitere Ein-
schränkungen fortführbar wäre. Verkürzt ausgedrückt ist Haupt-
argument dafür, dass Medea mit einem Print-Client arbeitet, der 
die Kopien ausdruckt; es wird kein Download per FTP oder Mail-
versand etc. angeboten. Der Benutzer erhält nur eine Papierkopie. 
Die KB würde eine ungehinderte Fortführung der bisherigen Ko-
pienfernleihe mit Medea übereinstimmend begrüßen.  

Es soll daher eine Vorlage für das Bayerische Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst erstellt werden, in der die 
Ansicht der KB vorgestellt und ausführlich erläutert wird, um das 
weitere Vorgehen abzustimmen. 

Im Hinblick auf die in § 53a Abs. 2 UrhG neu geforderte ange-
messene Vergütung stehen folgende Fragen im Raum: 
• Wie hoch wird die Vergütung sein? 
• Wird es dabei eine Unterscheidung geben zwischen Kopien-

versand nach Satz 1 und Satz 2? 
• Wer ist Schuldner der Abgabe? 
• Ist die nehmende oder die gebende Bibliothek in der Pflicht? 

Oder der Benutzer? 

Sind Rückstellungen notwendig? Wenn ja, ab welchem Zeitpunkt: 
• ab Inkrafttreten des Gesetzes, oder erst 
• ab dem Zeitpunkt, wenn eine Verwertungsgesellschaft Ver-

gütungen fordert? 
 
Auch diese Fragen sollen in dem Schreiben angesprochen werden 
bzw. auch der Rechtskommission des DBV weitergegeben wer-
den. 

Hinsichtlich der Zahlung der Vergütung hält die KB eine zentrale 
Finanzierung für sinnvoll. 

Die UB der TU München betreibt einen elektronischen Dokument-
lieferdienst für ihre Angehörigen. Nach Auskunft der Rechtskom-
mission des DBV kann dieser weitergeführt werden mit folgender 
Begründung: „…dass es sich bei dem hausinternen Bereitstellen 
von Kopien nicht um Kopiendirektlieferung, sondern lediglich um 
Herstellenlassen einer Kopie nach § 53 UrhG handelt und somit 
der Dienst sich allein nach § 53 (Vervielfältigung zum privaten und 
sonstigen eigenen Gebrauch) richtet. Sie können also eine PDF-
Datei zum Abruf der Mitarbeiter anbieten, wenn § 53 die digitale 
Kopie erlaubt. Da es sich bei ihrer Institution um keinen wirtschaft-
lichen oder gewerblichen Gebrauch handelt, ist diese gestattet. 
Eine Vergütung wird damit auch nicht fällig.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Knaf, 
Dr. Gillitzer 
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2.2 Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Info 

Dr. Hutzler 
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Info  

Dr. Hutzler 

Ausweitung der elektronischen Fernleihe 

Anhand der gesetzlichen Vorgaben des § 53a Abs. 1 Satz 2 wird 
besprochen, ob und wie eine elektronische Belieferung des Benut-
zers möglich sein wird. 

Folgende Bedingungen sind einzuhalten: 
• die Kopie wird für Unterricht und Forschung benötigt 
• es wird eine Grafik-Datei versandt und 
• der Rechteinhaber bietet nicht selbst den gewünschten Bei-

trag oder Werkteil elektronisch offensichtlich und zu ange-
messen Bedingungen an 

Damit wird prinzipiell auch eine elektronische Belieferung des 
Endkunden in der Fernleihe möglich. 

Die Frage der Lieferung aus dem elektronischen Exemplar ist 
durch die vorliegende Gesetzesänderung unberührt. Eine unmit-
telbare Weiterlieferung des ggf. elektronisch vorliegenden Volltex-
tes (im Gegensatz zur graphischen Datei) ist in keinem Fall mög-
lich, da auch bei der elektronischen Lieferung in der Fernleihe 
stets nur eine Graphik-Datei versandt werden darf. 

Zur Klärung der gesetzlichen Voraussetzungen für die elektroni-
sche Fernleihe werden auch die Gesetzesbegründungen sowie die 
ersten Äußerungen des DBV mit herangezogen: 

Ein Angebot ist offensichtlich, wenn die Verleger es als pay-per-
view in einer zentralen Datenbank, wie z.B. der EZB, nachgewie-
sen haben. 

Sowohl bezüglich der Nachweisdatenbank als auch der Angemes-
senheit der Bedingungen werden noch zentrale Verhandlungen 
zwischen Bibliotheken und Verlagen stattfinden müssen. 

Falls die EZB als zentrale Nachweisdatenbank für die Angebote 
der Verlage fungieren soll, wird ein Konzept dafür erstellt werden 
müssen, das es den Verlagen ermöglicht, ihre Nachweise selbst 
einzubringen. 

Mit einer elektronischen Lieferung bis zum Endkunden würde man 
Subito Konkurrenz machen. Auf jeden Fall muss man es den ge-
benden Bibliotheken überlassen, zu bestimmen, auf welchem Weg 
sie liefern wollen. 

Es besteht Konsens darin, dass jetzt bereits damit begonnen wer-
den soll, Lösungen zu entwickeln, damit man gerüstet ist, wenn 
das Gesetz in Kraft tritt und der Nachweis der Verlagsangebote 
steht. 

Die AG Fernleihe erhält den Auftrag, technische Lösungen für die 
elektronische FL vorzubereiten. Damit verbundene Probleme: 
• Vergütungssystem (weil die Benutzer bei elektronischer Liefe-

rung nicht mehr zur Theke kommen, um die FL sofort zu 
bezahlen) aufbauend auf das Micropayment-Verfahren 

• Kopplung an die Nachweis-Datenbank 
• Berücksichtigung der Benutzergruppen 

Es wird versucht, in der EZB eine Möglichkeit zu schaffen, Nach-
weise für die Fälle zu hinterlegen, in denen eine elektronische 
Fernleihe zulässig ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG Fern-
leihe 
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3 Info 

Dr. Gillitzer 
 

Altbestandszertifikat 
Der GBV hat ein Verfahren entwickelt, in dem Bibliotheken nach-
weisen, dass sie in der Lage sind, im Rahmen der Fernleihe mit 
Dokumenten aus dem Altbestand (gedacht ist hauptsächlich an 
den Zeitraum zwischen 1800 und 1900) sachgerecht umzugehen. 
Dieses „Altbestandszertifikat“ wird im GBV bei der Verbundzent-
rale hinterlegt und dient der gebenden Bibliothek als Informations-
grundlage für die Entscheidung, ob sie entsprechende Dokumente 
im Original an eine nehmende Bibliothek weitergibt. Die nehmende 
Bibliothek verpflichtet sich, die Bedingungen gemäß Altbestands-
zertifikat (http://www.gbv.de/wikis/cls/Altbestandszertifikat) einzu-
halten. Die AG Leihverkehr hat auf ihrer letzten Sitzung beschlos-
sen, eine Ausweitung des Altbestandszertifikats auf alle Verbünde 
anzustreben. 

Die Teilnehmer sehen dies ganz unterschiedlich: Während auf der 
einen Seite eine Vereinheitlichung des Umgangs mit dem Altbe-
stand begrüßt wird, bestehen andererseits Bedenken, dass da-
durch mehr Altbestand in die Post gegeben wird, statt die Res-
sourcen auf die Digitalisierung zu kanalisieren. Auch die Begriffe 
„überwachter Lesesaal bzw. Lesebereich“ vom einheitlich zu 
benutzenden Einlegezettel bedürfen einer eindeutigen Definition. 

Die Frage ist, ob der BVB sich diesem Vorhaben anschließen will, 
und falls ja, ob wir Einfluss auf die Regelungen und die Gestaltung 
des Einlegezettels nehmen wollen. Herr Dr. Gillitzer bittet um 
inhaltliche Anmerkungen dazu. 

Eine Stellungnahme zum Konzept des Altbestandszertifikats soll in 
Zusammenarbeit mit der KAB erarbeitet werden. 

 

4. Info 

M. Groß 

Umfrage Roter Leihschein 
Die AG Leihverkehr der AG Verbundsysteme hat die Durchführung 
von Umfragen in den einzelnen Verbünden/Leihverkehrsregionen 
zu trotz Online-Fernleihe eingegangenen roten Leihscheinen an-
geregt, um einen Überblick über das Ausmaß der verbliebenen 
konventionellen Bestellungen zu bekommen. Diese Umfrage 
wurde in den anderen Verbünden bereits gemacht und soll auch in 
Bayern durchgeführt werden. Die anwesenden Vertreter der KB 
sowie die Gäste halten die Umfrage für sinnvoll; als geeigneter 
Zeitraum wird vom zu erwartenden Volumen her der November 
2007 gesehen. Es werden insbesondere die gebenden Bibliothe-
ken mit hohem Fernleihaufkommen gebeten, sich an der Umfrage 
zu beteiligen. Die Umfrage wird in Bayern nur für die Monogra-
phienfernleihe durchgeführt, da bei der Kopienfernleihe bis 
November voraussichtlich noch keine flächendeckende Online-
Anbindung zu den anderen Verbünden besteht. 

Es sollen folgende Daten erhoben werden: 
• Bestellende Bibliothek 
• Bestellung nur konventionell möglich (begründeter Sonderfall) 
• Bestellung wäre auch online möglich gewesen 

Dabei sollen sowohl Bestellungen aus bayerischen als auch 
außerbayerischen (deutschen) Bibliotheken ausgewertet werden. 
Näheres wird noch über die bay-lv-Liste bekannt gegeben. 
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